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- . . . Herrn Präsideqten des Nationalrates·;', -.. 

.' ~'-

zu zr. 127lt!J-NR!1969·j 

Wie n 

Die mir am 22.Hai 1969 übermittelte-Anfrage der 

Abgeordneten zum Nationalrat Z eil 1 i n ger , 

Dr. van Ton gel ·und Genossen, betreffend den Ver­

fall von Entgelt, das für den Mißbrauch der Amtsgewalt an­

genommen wurde, beantworte ich wie folgt: 

Es 'ist richtig, daß das geltende Strafgesetz keine 

Handhabe dafür bietet, im Fall einer Verurteilung wegen des­

Verbrechens des 1·lißbrauches der Amtsgewalt ein Geschenk, 

das der Täter für den l;Iißbrauch bekommen hat - .oder doch 

einen Geldbetrag, der dem 1vert dieses Geschenkes entspricht -

für verfallen zu erklären. Wohl aber bietet daS.Gesetz eine 

solche Handhabe, wenn das ansonsten mit geringerer Strafe be­

drohte Verbrechen der Geschenkannahme in Amtssache beg'angen 

worden ist. Diese sachlich nicht gerechtfertigte Unterscheidung .. 
, 2 

(R i t, t 1 e r Lehrbuch 11 S. 417 Anrn. 24) haftet dem 
. . . 

gelten.denStrafgesetz schon von seinem Vorgänger, dem Gesetz 

aus dem Jahre 1803 her an. Gelegeritliche Ver stiche von Ge­

richten erster Instanz, sich über die Unterscheidung hinweg­

zusetzen und also auch im Fall einer Verurteilun;g wegen Hiß­

brauches der Amtsgewalt auf den Verfall eines Geschenkes zu 

erkennen, sind vorn Obersten Gerichtshof zurückgewiesßn worden. 

Im Zuge der Arbciten an der Strafgesetzreform ist 

nun aber auch in dieser Hinsic.ht Vo~sorge -getroffen , ... orden. 

Ich darf hier auf §20 -der Regierungsvorlage 706 der Beilagen 
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zu den stenogrpphischen Protokollen de~ Nationalrates XI 

GP. eines Strafgesetzbuches hinweisen, l<fonach ein Geschenk 

oder eine andere Zuwendung von Geldeswert, die der Täter 

für die strafbare Ilandlung im voraus oder im nachhinein 

empfangen hat, grundsätzli~h für verfallßq ~u erklär~n ist. 

Dies soll nicht nur für den Hißbrauch der Amtsgewalt, gelten, 

aber selbs·tver~tändl,id1..auch.und' gerade für dieses Delikt. 

Der 
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